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Abgabegründe und Prüfbestätigungen in der Meldung des Arbeitgebers zur Betriebsdatenpflege 

(DXBD) der Arbeitgeber an die Bundesagentur für Arbeit 

DdB = Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe (§ 18i SGB IV) 

 

Abgabegrund Name Erläuterung 

   
A01 Bestandsmeldung Der Abgabegrund ist anzugeben, wenn die betrieblichen 

Angaben erstmals erfasst werden, der Arbeitgeber seine 
betrieblichen Angaben ohne Änderungen übermitteln 
möchte oder sich die Betriebsnummer der 
Abrechnungsstelle ändert. 

A02 Änderungsmeldung  Der Abgabegrund ist anzugeben, wenn eine Änderung der 
betrieblichen Angaben stattgefunden hat. 

A03 Beendigung Der Abgabegrund ist anzugeben, wenn die 
Betriebstätigkeit vollständig beendet wird. 

A04 Unzuständigkeitserklärung Dieser Abgabegrund ist anzugeben, wenn der Empfänger 
nicht für eine von der BA initiativ übermittelte Aufforderung 
zur Fehlerprüfung mit Antwort (B04) zuständig ist. 

A05 Abfrage WUKL aus DdB Der Abgabegrund ist anzugeben, wenn die zu einer 
Beschäftigungsbetriebsnummer im Dateisystem der 
Beschäftigungsbetriebe gespeicherte 
Wirtschaftsunterklasse (WUKL) abgerufen werden soll. 

A06 Prüfergebnis  Der Abgabegrund ist anzugeben, wenn auf einen DXBE 
der BA mit Prüfaufforderung (B03 oder B04) geantwortet 
wird. Als Inhalt werden korrigierte betriebliche Angaben 
oder die Bestandsdaten mit Prüfbestätigungen übermittelt. 
 
Einzige zulässige Ausnahmen sind, auf eine von der BA 
initiativ übermittelte Aufforderung zur Fehlerprüfung mit 
Antwort (B04) aufgrund des vorliegenden Sachverhalts mit 
einem A03 oder einem A04 zu reagieren statt mit einem 
A06. 

A09 Absenderänderung Dieser Abgabegrund ist anzugeben, wenn sich 
ausschließlich die Absendernummer ändert. 
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Prüf- 
bestätigung 

Name Erläuterung 

   
P0100 Name mit Rechtsform korrekt Der Arbeitgeber bestätigt, dass Name mit 

Rechtsform (Betriebsbezeichnung) korrekt ist. 

P0101 
 

Name mit Rechtsform korrekt 
- Rechtsformkürzel 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass das 
Rechtsformkürzel in der Betriebsbezeichnung 
korrekt ist. 

P0102 Name mit Rechtsform korrekt 
- ohne Rechtsformkürzel 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung korrekterweise kein 
Rechtsformkürzel führt. 

P0103 Name mit Rechtsform korrekt 
- Vorname und Nachname 
sind ausgeschrieben 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung einen ausgeschriebenen 
Vornamen und Nachnamen aufweist (u.a. relevant 
bei Privathaushalten). 

P0104 Name mit Rechtsform korrekt 
- mindestens zwei 
Nachnamen enthalten und 
ausgeschrieben 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung gemäß der Rechtsform 
mindestens zwei ausgeschriebene Nachnamen 
aufweist (u.a. relevant bei Gesellschaften des 
bürgerlichen Rechts). 

P0105 Name mit Rechtsform korrekt 
- mindestens zwei Vornamen 
und zwei Nachnamen 
enthalten und 
ausgeschrieben 
 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung gemäß der Rechtsform 
mindestens zwei ausgeschriebene Vornamen und 
zwei ausgeschriebene Nachnamen aufweist (u.a. 
relevant bei Erbengemeinschaften). 

P0106 Name mit Rechtsform korrekt 
– Ziffern sind erlaubt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung korrekterweise Ziffern enthält. 

P0107 Name mit Rechtsform korrekt 
– 
Wohnungseigentümergemein
schaft mit Ergänzung 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die 
Betriebsbezeichnung eine Konkretisierung des 
gemeinschaftlichen Grundstücks/Eigentums enthält. 
 
 

P0200 Anschrift 
Beschäftigungsbetrieb 
korrekt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs korrekt ist. 

P0201 Anschrift 
Beschäftigungsbetrieb 
korrekt - nicht Anschrift der 
Zentrale 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs korrekt ist. Es handelt sich 
nicht um die Anschrift seiner Zentrale/Hauptsitz. 

P0202 Anschrift 
Beschäftigungsbetrieb 
korrekt - keine Hausnummer 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs ohne Hausnummer korrekt 
ist. 

P0203 Anschrift 
Beschäftigungsbetrieb 
korrekt - Straße neu gebaut 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs korrekt ist, weil die Straße 
neu gebaut wurde (Neubaugebiet). 



Anlage 13 

Gültig ab 01.01.2027  Seite 3 von 4 
 

Prüf- 
bestätigung 

Name Erläuterung 

   
P0204 Anschrift 

Beschäftigungsbetrieb 
korrekt - Straße umbenannt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs korrekt ist, weil die Straße 
umbenannt wurde. 

P0205 Anschrift 
Beschäftigungsbetrieb 
korrekt - nach 
Umgemeindung 
 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Anschrift seines 
Beschäftigungsbetriebs korrekt ist, weil eine 
Umgemeindung stattgefunden hat. 

P0300 Abweichende Postanschrift 
korrekt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekt ist. 

P0301 Abweichende Postanschrift 
korrekt – beim Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekt ist. Das heißt, dass seine 
abweichende Postanschrift eine Anschrift des 
Arbeitgebers oder Insolvenzverwalters ist. Sie kann 
im Inland oder Ausland liegen. Sie darf nicht dem 
Dienstleister des Arbeitgebers gehören. 
 

P0312 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Inland - keine 
Hausnummer 
 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift ohne Hausnummer korrekt ist. 

P0313 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Inland 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekterweise in Deutschland liegt. 

P0314 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Inland - Straße neu 
gebaut 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekt ist, weil die Straße neu gebaut 
wurde (Neubaugebiet). 

P0315 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Inland - Straße 
umbenannt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekt ist, weil die Straße umbenannt 
wurde. 

P0316 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Inland - nach 
Umgemeindung 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekt ist, weil eine Umgemeindung 
stattgefunden hat. 

P0340 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Postfachanschrift 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift eine Postfachanschrift ist. Postleitzahl 
und Postfach gehören laut Deutscher Post 
zusammen. 
 

P0350 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Großkunde 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift eine Großkundenanschrift ist. 
Postleitzahl und Ort gehören laut Deutscher Post 
zusammen. Straße und Postfach sind nicht zu 
nennen. 

P0360 Abweichende Postanschrift 
korrekt – Ausland 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass seine abweichende 
Postanschrift korrekterweise im Ausland liegt. 
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Prüf- 
bestätigung 

Name Erläuterung 

   
P0400 Ansprechpartnerdaten 

korrekt 
Der Arbeitgeber bestätigt, dass die übermittelten 
Ansprechpartnerdaten korrekt sind. 

P0401 Ansprechpartnerdaten 
korrekt - Telefonnummer 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Telefonnummer 
vollständig mit Ortswahl angegeben ist. 

P0402 Ansprechpartnerdaten 
korrekt - E-Mail 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die E-Mailadresse 
vollständig angegeben ist. 
 

P0500 Wirtschaftsfachliche 
Betätigung korrekt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass die Branchenangabe 
nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige des 
Statistischen Bundesamtes zutreffend ist. 

P0600 Aus-/Abwahl des 
Sondersachverhalts korrekt 

Der Arbeitgeber bestätigt, dass sein 
Sondersachverhalt bzw. dessen Abwahl korrekt 
übermittelt wurde. 

 


